Unterpachtvertrag

fiir Dauerkleingédrten und sonstige Kleingarten (Einzelpachtvertrag)

Zwischen dem Verband*)

Stadtverband Dresdner Gartenfreunde eV.
Anschrift Mitgliedsverband (StraBe Nr., Postleizahl, Ort):
Enderstr. 59 (Haus B2), 01277 Dresden

- als Verpéchter -

Dieser aufgrund einer Verwaltungsvollmacht vertreten durch den Vorstand des Kleingdrtnervereins

"An der Windmiuhle" e.V. Name des Vorstandes:

und dem Mitglied/den Mitgliedern des o.g. Vereins

Name, Vorname: Geburtsdatum: Wohnanschrift (StraRe Nr., Postleizahl, Ort):

Telefon: Emailadresse:

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

- als Pachter -

wird nachstehender Pachtvertrag abgeschlossen:

§ 1 Gegenstand der Pachtung

Der Verband als Verpachter verpachtet an den Pachter aus dem im Gebiet des Kleingdrtnervereins
Anschrift Kleingédrtnerverein (StraBe Nr., Postleizahl, Ort):

gelegenen Geldnde das Teilstiick Parzellennummer

von insgesamt m2

zum Zweck der kleingdrtnerischen Nutzung. Mit verpachtet ist der auf den Kleingarten entfallende aktu-
elle Anteil der Gemeinschaftsflachen. Leerstehende Garten gelten als Gemeinschaftsflachen. Nicht mit
verpachtet sind die Anpflanzungen, Baulichkeiten, bauliche Anlagen sowie sdmtliche weitere bewegliche
Gegenstdnde im Kleingarten. Der Garten wird in dem Zustand verpachtet, in dem er sich zurzeit befindet,
ohne Gewadbhr fiir offene oder heimliche Mangel und Fehler.

Dem Péachter ist bekannt, dass er eine Dauerwohnung besitzen muss und dass das Dauerwohnen im Klein-
garten nicht gestattet ist. Jeder Wohnungswechsel ist dem Verpdchter bzw. dem Bevollmachtigten des
Verpdchters schriftlich innerhalb von vier Wochen mitzuteilen. Bei Nichtbeachtung sind evtl. auftretende
Kosten durch den Pachter zu tragen. Bei Abschluss des Vertrages ist ein giiltiges Personaldokument vor-
zulegen.

Bei einer eventuellen Neuordnung der Anlage kann der Vertrag gedndert oder nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 des
Bundeskleingartengesetzes (BKleingG) gekiindigt werden.

Die o.g. Pachter sind Gesamtschuldner.

Willenserklarungen werden wirksam, wenn sie auch nur einem Pdachter zugehen. Die Pachter bevollmach-
tigten sich hiermit ausdriicklich gegenseitig zur Entgegennahme von Willenserklarungen. Jeder Pachter
hat sich Willenserkldarungen sowie Verfehlungen so anrechnen zu lassen, als ob sie an seiner eigenen
Person entstanden sind.

*) zustandiger Mitgliedsverband
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§ 2 Pachtdauer und Kiindigung

Der Pachtvertrag beginnt mit Wirkung vom

und ist unbefristet oder befristet bis geschlossen.**)

Er endet spatestens mit Beendigung des Zwischenpachtvertrags. Stirbt der Kleingartner, endet der Unter-
pachtvertrag mit dem Ablauf des Kalendermonats, der auf den Tod des Kleingartners folgt.

Haben Eheleute / eingetragene Lebenspartnerschaften den Unterpachtvertrag gemeinschaftlich geschlos-
sen, wird er beim Tode eines Partners mit dem iiberlebenden Partner fortgesetzt. Erklart der iiberleben-
de Partner binnen eines Monats nach dem Todesfall schriftlich gegeniiber dem Verpachter, dass er den
Unterpachtvertrag nicht fortsetzen will, endet dieser am Ende des folgenden Monats.

Die Neuverpachtung ist ausschlieBlich Angelegenheit des Verpachters oder seines Bevollmachtigten. Die
Kinder des Pachters kénnen bevorzugt beriicksichtigt werden, wenn diese die Mitgliedschaft im Verein
erworben haben und wenn durch diese eine ordnungsgemédRe kleingartnerische Nutzung und Bewirt-
schaftung gewadhrleistet wird sowie keine anderen zwingenden Griinde dagegen sprechen.

Das Pachtjahr beginnt mit dem 1. Dezember und endet mit dem 30. November eines jeden Kalenderjahres.
Die Kiindigung durch den Pachter kann jeweils nur zum Ende des Pachtjahres erfolgen und muss dem
Verpdchter spdtestens am dritten Werktag des Monats Juli des betreffenden Jahres schriftlich vorliegen.
Die Kiindigung des Unterpachtvertrags durch den Pachter l6st keine Entschadigungsverpflichtung des
Verpdchters aus.

Die Kiindigung durch den Verpachter richtet sich nach den Bestimmungen des BKleingG.

Kiindigungen und Abmahnungen kdnnen sowohl vom Verband als Verpachter als auch vom Verein auf-
grund der Verwaltungsvollmacht ausgesprochen werden.

§ 3 Pacht
Die Pacht betrdgt z.Z. je m2 und Jahr 0,088 €

und ist spatestens bis zum

eines jeden Jahres an den Bevollméachtigten des Verpdchters zu zahlen.

Der Bankeinzug der Pacht und der mit der Verpachtung verbundenen Nebenkosten durch den Bevollmach-
tigten des Verpachters wird / wird nicht vereinbart.**)

Andert sich die hdchstzulédssige Pacht nach § 5 BKleingG, so tritt vorbehaltlich anderweitiger preisrecht-
licher Regelungen die neu festgesetzte Pacht jeweils mit Beginn des nachsten Zahlungszeitraumes in
Kraft, im Ubrigen gilt § 5 (3) BKleingG, wobei das Pachterhdhungsverlangen auch durch Rechnung des
Bevollmachtigten oder des Verpachters gestellt werden kann.

Der Verpachter kann vom Pachter die Erstattung der 6ffentlich-rechtlichen Lasten verlangen, die vom
Grundstiickseigentiimer auf den Verpachter libergewalzt werden kdnnen. Ferner kann er notwendig wer-
dende Abgaben und Gebiihren z.B. fiir StraBenreinigung verlangen. Die jeweiligen Betrdge sind innerhalb
von vier Wochen nach Rechnungslegung an den Bevollmachtigten des Verpachters zu entrichten.

Ein Erlass der Pacht wegen Misswuchs, Wildschaden, Hagelschlag, Uberschwemmung oder dergleichen
kann nicht gefordert werden. Die Aufrechnung gegen die Pachtforderung ist nur mit vom Verpdchter an-
erkannter oder rechtskraftig festgestellter Gegenforderung zuldssig.

§ 4 Zahlungsverzug
Bleibt der Pachter mit der Zahlung seiner Pacht oder fiir ein Vierteljahr mit seinem Anteil an den 6ffent-
lich-rechtlichen Lasten, Umlagen, Mitgliedsbeitrdgen und sonstigen entgeltlichen Gemeinschaftsleistun-
gen im Verzug und erfiillt nicht nach schriftlicher Mahnung seine Zahlungsverpflichtungen, so ist der
Verpdchter berechtigt, das Pachtverhiltnis nach MaBgabe der Bestimmungen des BKleingG zu kiindigen.

**) Nichtzutreffendes bitte streichen

Unterpachtvertrag fiir Dauerkleingdrten und sonstige Kleingarten (Einzelpachtvertrag) | Dresden, Dezember 2024 Seite 2 von 6



(2) Bleibt der Pachter mit der Zahlung von Entgelten fiir den Strom- und Wasserverbrauch nach deren Fallig-
keit in Verzug und leistet er diese auch nach einer schriftlichen Mahnung und Androhung nicht, ist der
Verein berechtigt, von seinem Zuriickbehaltungsrecht durch Unterbrechung der Versorgung bis zur voll-
standigen Zahlung der geschuldeten Betrdage zzgl. evtl. Verwaltungskosten Gebrauch zu machen.

§ 5 Verwaltungskosten

(1) Verwaltungskosten der Pachtsache werden durch den Mitgliedsbeitrag des Pachters sowie durch Gemein-
schaftsleistungen im Kleingdrtnerverein abgegolten, solange der Verein die Anlage verwaltet.

(2) Bei Nichtmitgliedschaft im Kleingdrtnerverein bzw. bei Beendigung der Verwaltungsvollmacht des Ver-
eins sind diese Leistungen durch finanzielle Abgeltung in Hohe der ortsiiblichen Kosten der gewerbsma-
Bigen Verwaltung eines Kleingartens, mindestens jedoch in Hohe von 10,00 EUR monatlich zusatzlich zur
Pacht und o6ffentlich-rechtlicher Lasten sowie Gemeinschaftsleistungen durch den Pachter zu erbringen.

§ 6 Verhiltnis zum Zwischenpachtvertrag

Auf das Vertragsverhdltnis finden die jeweiligen Bestimmungen des zwischen dem Verpachter und dem
Grundstiickseigentiimer bestehenden Zwischenpachtvertrages (siehe § 16) Anwendung. Der Verpachter
ist berechtigt, den Pachter zu denjenigen Leistungen der Unterhaltung des Pachtgegenstandes heranzu-
ziehen, zu deren Erbringung er gegeniiber seinem Vertragspartner verpflichtet ist.

§ 7 Rechte und Pflichten des Verpdchters

(1) Der Verpachter hat dem Péchter die Pachtsache zur Verfiigung zu stellen und ihm fiir die ordnungsgemaRe
kleingdrtnerische Nutzung der Parzelle entsprechend dem BKleingG und der Kleingartenordnung Anlei-
tung zu geben.

(2) Dem Verpdchter bzw. seinem Bevollmachtigten ist im Rahmen ihrer Verwaltungsbefugnis der Zutritt zum
Kleingarten nach vorheriger Ankiindigung zu gestatten. Bei Gefahr im Verzug kann der Kleingarten auch
in Abwesenheit des Pachters ohne vorherige Ankiindigung betreten werden.

§ 8 Rechte und Pflichten des Péachters

(1) Der Pachter hat das Recht und die Pflicht, den gepachteten Kleingarten entsprechend den Bestimmungen
des BKleingG, den Beschliissen des Vereins und der Kleingartenordnung in der jeweils geltenden Fassung
zu gestalten und zu bewirtschaften.

(2) Das betrifft insbesondere:

+ die kleingdrtnerische Nutzung gemaR § 1 Abs. 1 Nr. 1 BKleingG,

+ die ausschlieBlich personliche Nutzung; jegliche gewerbliche Nutzung ist unzuldssig, ebenso eine
Ubertragung der Nutzung an Dritte,

+ Pflege der an die Parzelle angrenzenden Gemeinschaftsflichen gem. Festlegungen des Vereins sowie
pflegliche Behandlung der Gemeinschaftseinrichtungen,

+ Teilnahme an den erforderlichen Gemeinschaftsarbeiten auf Aufforderung des Verpéachters oder des-
sen Bevollmachtigten. Kommt der Pachter dieser Verpflichtung nicht nach, so hat er die von ihm zu
leistenden Stunden in Geld abzugelten. Die Hohe des Betrages wird durch die Mitgliederversammlung
des Vereins beschlossen.

+ Die Erbringung sonstiger geldlicher oder anderer Gemeinschaftsleistungen fiir die Kleingartenanlage

+ Unterlassen jeglicher dauerhaften Wohnnutzung.

(3) Der Péchter ist verpflichtet, spatestens bei Abschluss dieses Vertrages eine Laubenversicherung, die die
Beseitigung von Brandschdden an der Laube und im Kleingarten in ausreichendem Male absichert, abzu-
schlieBen und diese wahrend der gesamten Dauer des Pachtvertrages aufrecht zu erhalten. Das Bestehen
der Versicherung ist dem Bevollmadchtigten des Verpachters auf Anforderung nachzuweisen. Der Pachter
tritt im Schadensfall die ihm gegeniiber der Versicherung zustehende Summe der Brandschadensbeseiti-
gung an den Verpdchter ab. Dieser nimmt die Abtretung hiermit an.

(4) Der Péchter ist verpflichtet, die Verlegung von leitungsgebundenen Gemeinschaftseinrichtungen (insbe-
sondere Strom und Wasser) einschlieBlich deren Instandhaltung, Reparatur bzw. Erneuerung in seinem
Kleingarten zu dulden. Die dabei entstehende Beeintrachtigung der Nutzung des Kleingartens ist unter
Beriicksichtigung der Interessen aller Beteiligten auf ein Mindestmal} zu beschranken.
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§ 9 Anliegerpflichten

Der Pachter ist verpflichtet, entsprechend den Regelungen des Verpachters die zu der Kleingartenanlage
gehdrenden und angrenzenden Wege, Grdben und Mauern u.d. in ordnungsmaligem Zustand zu erhalten.
Mauern sowie Graben- und Bdschungs- profile diirfen vom Pédchter nicht verandert oder durch Bebauung
und Bepflanzung beeintrachtigt werden.

Soweit eine behdrdliche oder vertragliche Verpflichtung dazu besteht, obliegt dem Pachter im Rahmen
der Festlegungen des Vereins die Reinigungs-, Raum- und Streupflicht auf 6ffentlichen StraBen und We-
gen.

Kommt der Pdchter seinen Verpflichtungen nicht oder nicht ordnungsgemafl bzw. nicht rechtzeitig nach,
soist der Verpdchter bzw. sein Bevollmachtigter berechtigt, die erforderlichen Arbeiten nach schriftlicher
Abmahnung und Ankiindigung auf Kosten des Pachters vornehmen zu lassen. Bei Verletzung der Streu-
pflicht bedarf es keiner Mahnung und Ankiindigung. Erleidet jemand durch Verletzung der Streupflicht
Schaden, so haftet der Pachter, der die Streupflicht schuldhaft verletzt hat.

§ 10 Nutzungsbhestimmungen

Die vom Landesverband Sachsen der Kleingdrtner (LSK) erlassene Rahmenkleingartenordnung in der je-
weils geltenden Fassung ist Bestandteil dieses Unterpachtvertrages. Sofern sich der Zwischenpéachter
oder der Verein eine eigene Kleingartenordnung geschaffen haben, werden deren Bestimmungen eben-
falls Vertragsbhestandteil, soweit sie denen der Rahmenkleingartenordnung des LSK nicht widersprechen.

GemdB & 1 Abs. 1 BKleingG ist der Kleingarten ein Garten, der dem Nutzer (Kleingdrtner) zur nichter-
werbsmadRigen gdrtnerischen Nutzung, insbesondere zur Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen fiir den
Eigenbedarf und zur Erholung dient (kleingartnerische Nutzung).

Die Errichtung von Baulichkeiten ist antragspflichtig. Sie richtet sich nach dem BKleingG, der Sdchsischen
Bauordnung, der Rahmenkleingartenordnung des LSK und der jeweils in den Verbdnden giiltigen Bauvor-
schrift.

Der Pachter darf den Kleingarten oder Teile desselben weder weiterverpachten noch Dritten zum Ge-
brauch oder zum Wohnen iiberlassen.

Das Parken und Wagenwaschen ist auf samtlichen Wegen und in den Géarten selbst untersagt. Das Parken
ist nur auf den ausgewiesenen Stellflaichen zuldssig.

Jegliche gewerbliche Nutzung, insbesondere der Verkauf und der Ausschank von Alkohol, ist auf dem
Pachtgrundstiick verboten. Der Erhalt einer Verkaufs- oder Schankerlaubnis ist ohne Einfluss auf dieses
Verbot.

Der Péchter hat an der vom Verein festzulegenden Stelle die Nummer seines Kleingartens anzubringen.

§ 11 Kiindigung und Riickgabe des Kleingartens

Im Falle der Kiindigung des Pachtverhaltnisses durch den Verpachter aus Griinden des § 9 Abs. 1 Nr.2-6
BKleingG ist der Verpdchter verpflichtet, bis spdtestens zwei Wochen vor Beendigung des Pachtverhilt-
nisses eine Wertermittlung der vom Padchter eingebrachten oder iibernommenen Baulichkeiten und der
kleingdrtnerischen Nutzung dienenden Anlagen und Anpflanzungen zu veranlassen. Rechtliche Grundlage
fiir die Wertermittlung ist die, vom Landesverband erlassene und vom zustdandigen Ministerium geneh-
migte, Richtlinie in der jeweils geltenden Fassung.

Bei Kiindigung des Unterpachtvertrages durch den Péachter oder den Verpachter gem. §§ 8, 9 (1) Nr. 1
BKleingG oder sonstiger Beendigung des Unterpachtvertrages entscheidet der Verpachter iiber die weite-
re Nutzung der Parzelle. Es besteht kein Anspruch gegeniiber dem Verpachter, dass die Parzelle weiterhin
als Kleingarten vergeben wird.

Mit der Kiindigung dieses Vertrages gem. Abs. 2 dieses Paragrafen, gilt eine Wertermittlung gem. der vom
LSK beschlossenen Richtlinie fiir die Wertermittlung in Kleingarten bei Pachterwechsel, als beauftragt.
Die Kosten der Wertermittlung tragt der Pachter.

Der abgebende Pachter ist verpflichtet, fiir die Durchfiihrung der Wertermittlung die entsprechenden Vo-
raussetzungen zu schaffen. Er hat das Recht, an der Wertermittlung teilzunehmen bzw. sich durch einen
Bevollméachtigten vertreten zu lassen.
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(5) Als Termin fiir die Riickgabe des Kleingartens an den Verpdchter bzw. seinen Bevollmachtigten gilt der
Zeitpunkt der Beendigung des Pachtverhdltnisses. Im Falle einer fristlosen Kiindigung gem. § 8 BKleingG
wird eine Rdumungsfrist von einem Monat ab Zugang der Kiindigung vereinbart.

(6) Der abgebende Pachter ist im Falle von & 11 (2) dieses Vertrages verpflichtet, bis spatestens zum Zeit-
punkt der Beendigung des Pachtverhdltnisses den Kleingarten von samtlichen Anpflanzungen, Baulich-
keiten, baulichen Anlagen sowie samtlichen weiteren beweglichen Gegenstanden zu berdumen, soweit
sich nicht ein vom Verein bestétigter Nachfolgepéchter zur Ubernahme der zuldssigen Anpflanzungen,
Baulichkeiten sowie baulichen Anlagen bereit erklart. Abweichende Vereinbarungen zwischen den Ver-
tragsparteien sind moglich.

(7) Der abgebende Péchter kann die der kleingartnerischen Nutzung dienenden Baulichkeiten, Anlagen und
Anpflanzungen an einen Pachtnachfolger nur mit Zustimmung des Vereinsvorstandes verkaufen. Ein An-
spruch auf die ausgewiesene Hohe der Wertermittlungssumme besteht nicht.

(8) Eine Verldangerung des Pachtverhdltnisses iiber den Beendigungstermin hinaus ist nicht zuldssig. § 545
BGB ist nicht anzuwenden.

(9) Der abgebende Pachter tritt hiermit unwiderruflich einen Teil des ihm gegeniiber einem Folgepéchter zu-
stehenden Kaufpreises in Hohe der dem Kleingdrtnerverein ihm gegeniiber bestehenden Forderungen an
den Verpachter ab. Der Verpachter nimmt die Abtretung hiermit an.

(10) Nach Riickgabe der Parzelle an den Verpdchter ist dieser berechtigt, trotz Aufforderung mit Fristsetzung
nicht beseitigte Mangel, auf Kosten des Pachters beseitigen zu lassen. Die Ersatzvornahme ist dem Pach-
ter mit angemessener Frist anzukiindigen.

§ 12 Haftung
(1) Der Péchter verzichtet auf jegliche Haftung des Verpachters fiir Mdngel des Pachtgegenstandes.

(2) Veranderungen des Pachtgegenstandes, insbesondere das Herstellen von Bodenvertiefungen und -auf-
schiittungen, bediirfen der Zustimmung des Verpdchters. Sie sind auf Verlangen wieder zu beseitigen.

(3) Fiir Veranderungen oder Verbesserungen an dem Pachtgegenstand wird der Pachter nicht entschadigt.
Auch darf er solche ohne Zustimmung des Verpdchters nicht wieder beseitigen.

§ 13 VerstoBe und missbrauchliche Nutzung

(1) Im Falle eines VerstoBes gegen die §§ 4, 8, 9 und 10 dieses Vertrages ist der Verpachter zur Kiindigung
des Vertragsverhaltnisses gem. Bundeskleingartengesetz berechtigt.

(2) Strafbare Handlungen des Péchters, z.B. Eigentumsvergehen innerhalb der Kleingartenanlage, berechti-
gen den Verpdchter zur fristlosen Kiindigung.

§ 14 Altvertrige
Mit diesem Unterpachtvertrag wird das Kleingartenpachtverhaltnis It. Kleingarten-Nutzungsvertrag vom

fiir diese Parzelle fortgesetzt.

§ 15 Vertragsinderungen
Nebenabreden, Ergdnzungen und Anderungen des Vertrages bediirfen der Schriftform.

§ 16 Zusatzvereinbarungen
Es wird nachstehend weiter vereinbart:
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§ 17 Unwirksame Bestimmungen
Sollten einzelne Vereinbarungen des Vertrages unwirksam sein, ist die in Wegfall geratene Klausel durch

eine solche zu ersetzen, die dem Zweck der weggefallenen am nachsten kommt. Der Bestand des iibrigen
Vertrages bleibt unberiihrt.

§ 18 Gerichtsstand
Erfiillungsort ist (Ort der Kleingartenanlage).

Gerichtsstand ist das ortlich und sachlich fiir den Ort der Kleingartenanlage zustdndige Gericht.

Mit seiner Unterschrift bestdtigt der Pachter, nachstehende Anlagen erhalten zu haben.

+ Satzung
+ Rahmenkleingartenordnung (RKO) des LSK
» Datenschutzerklarung nach DSGVO

- aktuelles Wertermittlungsprotokoll
- Bauordnung

Ort, Datum

in Vollmacht des Verpdchters Pachter Pachter

Unterpachtvertrag fiir Dauerkleingdrten und sonstige Kleingarten (Einzelpachtvertrag) | Dresden, Dezember 2024 Seite 6 von 6



	Name Mitgliedsverband: Stadtverband Dresdner Gartenfreunde
	Mitglied 1: 
	Geburtsdatum 1: 
	Mitglied 2: 
	Geburtsdatum 2: 
	Anschrift 1: 
	Telefon: 
	Emailadresse: 
	Anschrift KGV: 
	Parzellennummer: 
	Quadratmeter: 
	Name Kleingärtnerverein: "An der Windmühle"
	Anschrift 2: 
	Anschrift KGV 2: Enderstr. 59 (Haus B2), 01277 Dresden
	Namen Vorstand: M. Nahke, Y. Rogge
	Pachtbetrag: 0,088
	Zahlungsfrist: 
	Beginn Pachtvertrag: 
	Ende Pachtvertrag: 
	Altvertrag Datum: 
	Zusatzvereinbarungen: 
	Erfüllungsort: 
	Weitere Anlagen: - aktuelles Wertermittlungsprotokoll
- Bauordnung
	Austellungsort: 


